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Einleitung

Kaum ein Begriff wird quer durch alle Rechtsbereiche derart häufig verwendet 
wie derjenige der Zurechnung, dabei aber mit derart unterschiedlichen Bedeu-
tungsgehalten aufgeladen. Bei der Zurechnung geht es um ein Kernproblem des 
Rechts überhaupt: Sind einem Subjekt Merkmale als „eigene Tat“ zuzurechnen?1

Im Zentrum des Rechts steht das Individuum mit seinen Rechten und Freihei-
ten. Knüpfen Rechte am Individuum an, erscheint es sinnvoll, auch die Pflichten 
dergestalt zu verteilen: Jeder steht für sich ein, jeder haftet für seinen eigenen 
Verantwortlichkeitsbereich – casum sentit dominus –, jeder kann sich nur selbst 
verpflichten – alteri stipulari nemo potest. In einer hochkomplexen Welt er-
scheint die strikte Abgrenzung von Verantwortlichkeitsbereichen indes nicht 
vollumfänglich möglich, zu stark bedingen wirtschaftliche Verschränkungen, 
neuartige Gefährdungen oder moderne Arbeitsteilung ein Aufbrechen der indivi-
dualistischen Grundausrichtung. Aus vielerlei Erwägungen kann es daher ange-
zeigt sein, das Risiko, die Haftung oder andere Aspekte anders zu verteilen als 
die individualistische Ausrichtung es vorgeben würde. Das Risiko wird dann – 
sofern entsprechende Gründe dafür sprechen – einem anderen Subjekt zugerech-
net. Diese Gründe der Zurechnung sind wiederum der Anlass der vorliegenden 
Arbeit. Die Zurechnung ist zwar ein altbekanntes Phänomen, ihre rechtliche Er-
schließung ist aber noch immer oberflächlich und vor allem kleinteilig an einzel-
nen Rechtsproblemen orientiert geblieben. Gedanklicher Ausgangspunkt dieser 
Arbeit ist daher der Versuch, Zurechnung als ein Gesamtphänomen zu begreifen, 
welches das gesamte Recht durchzieht. Ziel ist es, die hinter der Zurechnung 
liegenden Wertungen offenzulegen.

A. Die Zurechnung im Recht – ein Streifzug

Zurechnung ist ein Begriff, der den meisten Juristen jedenfalls aus dem Straf-
recht bekannt ist. Hierbei handelt die Figur der sogenannten objektiven Zurech-

1 Kant, in: Weischedel (Hrsg.), Immanuel Kant Werke VIII, 1968, 334; Larenz, Hegels Zu-
rechnungslehre und der Begriff der objektiven Zurechnung, 1927, S.  60.
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nung von der Beschreibung einer Verantwortlichkeit zwischen einem menschli-
chen Handeln und einem eingetretenen Erfolg. Die Zurechnung zeigt sich aber 
auch in der Lehre zur Mittäterschaft, bei der es um die Zurechnung der Handlun-
gen des Mittäters geht: Liegt ein gemeinsamer Tatplan vor und wird dieser ge-
meinsam umgesetzt, so werden die Tatbeiträge des einen auch dem anderen zu-
gerechnet, obgleich der eine sie in seiner Person gar nicht erfüllt hat. Auch die 
mittelbare Täterschaft ist nichts anderes als eine Zurechnungsfigur, denn das 
Handeln eines Werkzeugs wird dem Hintermann zugerechnet, die Handlungen 
des Werkzeugs werden also zum Hintermann gezogen, der dadurch Täter wird.

Auch das Zivilrecht kennt Fragen der Zurechnung in verschiedensten Konstel-
lationen. Klassischerweise ist hier die Zuordnung von Handlungen oder Wissen 
zu einer juristischen Person zu nennen. Aber auch die Zurechnung von Wissen 
allgemein ist von Relevanz, die amtliche Überschrift des §  166 BGB lautet nicht 
umsonst „Wissenszurechnung“. Bei der Stellvertretung wird die Abgabe oder der 
Empfang einer fremden Willenserklärung zugerechnet, der Vertretene wird so 
gestellt, als habe er selbst gehandelt. Schaltet ein Schuldner zur Erfüllung einer 
Verbindlichkeit einen Gehilfen ein, dann wird nicht nur Fehlverhalten des Gehil-
fen, sondern auch dessen Verschulden über §  278 BGB zugerechnet.

Im Öffentlichen Recht ist die Frage nach der Zurechnung weit weniger prä-
sent. Im Vergleich zum Zivilrecht erscheint die Zurechnungsdogmatik im Öffent-
lichen Recht unterkomplex und wenig stringent. Dabei sind auch hier Zurech-
nungsfragen allgegenwärtig, sie werden indes nur selten als solche bezeichnet. 
Unter welchen Voraussetzungen etwa den Staat die Verantwortung für eine Be-
einträchtigung von Grundrechten trifft – Stichwort: moderner beziehungsweise 
erweiterter Eingriffsbegriff – ist eine Frage der wertenden Zurechnung: Wird 
dem Staat das Handeln seiner Bürger zugerechnet, wenn diese nach einer staatli-
chen Warnung gewisse Produkte meiden? Auch für die Frage, ob private bezie-
hungsweise privatisierte Organisationen, in denen einmal mehr, einmal weniger 
Staat steckt, rechtlich zum Staat „gehören“, ist Zurechnung entscheidend: Wer-
den diese Organisationen dem Staat zugeschlagen, sind sie unter anderem grund-
rechtsverpflichtet. Die praktische Relevanz liegt also auf der Hand. Trotz allem 
fehlen klare, über rein formale Kriterien hinausgehende Wertungen für die Be-
schreibung und Begründung der Zurechnung.

B. Zurechnung und Parteienrecht

Zurechnung durchzieht offenkundig alle Rechtsgebiete. Auch im Parteienrecht 
sind Zurechnungsfragen aufzufinden. Einige der oben genannten Beispiele sind 
bereits ohne längeres Suchen zu erkennen. Im Parteienrecht finden sich teilwei-
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se „zivilrechtliche“ Zurechnungsprobleme wieder, genannt sei nur die Zurech-
nung von Handlungen natürlicher Personen – der Organe – zur Partei als rechts-
fähiger oder nicht-rechtsfähiger Verein. Um das Verhalten Dritter und eine mög-
liche Zurechnung dieses Verhaltens geht es auch beim Parteiverbot. Art.  21 
Abs.  2 GG bestimmt, dass Parteien verfassungswidrig sind, wenn sich das „Ver-
halten ihrer Anhänger“ – vereinfacht gesagt – gegen die freiheitlich-demokrati-
sche Grundordnung richtet. Die Herausarbeitung von Kriterien, nach denen das 
Anhängerverhalten der Partei im Verbotsverfahren angelastet werden kann, ist 
ein Zurechnungsproblem. Daneben zeigt das Parteiverbot auch noch eine weite-
re Zurechnungsdimension hinsichtlich des Parteibegriffs auf: Wird eine Partei 
für verfassungswidrig erklärt, ist entscheidend, wie weit das Verbot reicht, wel-
che Organisationen im Parteiumfeld zur Partei gehören und welche nicht. Auch 
die Ausgestaltung des Parteibegriffs und seine Reichweite sind also Fragen der 
Zurechnung. Daneben sind neuartige Erscheinungen wie die sogenannten Paral-
lelaktionen, Wahlkampfaktionen Dritter zugunsten einer Partei, in den Blick zu 
nehmen. Hier stellt sich die Frage, unter welchen Umständen die Aktivitäten 
Dritter einer Partei, in diesem Fall als Parteispende, zugerechnet werden kön-
nen. Im Parteienfinanzierungsrecht ohnehin werden Handlungen von natürli-
chen Personen der Partei zugeordnet, etwa bei der Erlangung von Spenden.

Im Parteienrecht sind Zurechnungsfragen besonders präsent, schließlich be-
steht bei den Parteien noch eine darüber hinausgehende „Zuordnungsfrage“, 
nämlich die ihrer eigenen Verortung. Den Parteien kommt eine intermediäre 
Stellung zu, sie sind weder Staatsorgane noch rein gesellschaftliche Akteure, sie 
reichen vielmehr von der einen in die andere Sphäre hinein – und sprengen damit 
den (klassischen) Versuch einer strikten Trennung zwischen Staat und Gesell-
schaft. Aus ihrer bipolaren Stellung folgen diverse Abgrenzungsprobleme, etwa 
bei der Fraktionsfinanzierung, der Fraktionsöffentlichkeitsarbeit, aber auch bei 
der Öffentlichkeitsarbeit der Regierung. Es verwundert daher nicht, dass sich im 
Parteienrecht sowohl typische „zivilrechtliche“ als auch „öffentlich-rechtliche“ 
Zurechnungsprobleme identifizieren lassen; sie sind dem janusköpfigen Status 
der Parteien als Mittler zwischen Staat und Gesellschaft geschuldet.

C. Gang der Untersuchung

Die folgende Arbeit will Zurechnung vom Allgemeinen zum Besonderen hin 
untersuchen. Zunächst soll die Zurechnung als Rechtstechnik dargestellt werden. 
Hierbei soll ein technisches Verständnis von Zurechnung entwickelt werden, mit 
dem die weitere Untersuchung ihren Gang nehmen soll. Im Anschluss sind aus-
gewählte Zurechnungsprobleme aus dem Straf- und Zivilrecht sowie dem Öf-
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fentlichen Recht zu untersuchen. Insgesamt 13 Konstellationen von Zurechnung 
werden analysiert. Hierbei handelt es sich teilweise um solche, die als „klassi-
sche“ Zurechnungsprobleme zu identifizieren sind, wie etwa die Haftung für den 
Erfüllungsgehilfen nach §  278 BGB im Zivilrecht. Aber auch weniger offensicht-
liche Anwendungsfälle wie die Neutralitätspflicht von Amtsträgern sind Gegen-
stand der Prüfung.

Ziel der Untersuchung der Zurechnungskonstellationen ist die Herauspräpa-
rierung der maßgeblichen Zurechnungsgründe, also derjenigen Wertungen, wel-
che hinter der Zurechnungsentscheidung stehen. Wieso werden Tatbeiträge der 
Mittäter wechselseitig zugerechnet? Welche Gründe sprechen für die Übertra-
gung der Haftung des Erfüllungsgehilfen auf den einschaltenden Schuldner? 
Und warum muss sich der Staat das Einkaufsverhalten der Bürger zurechnen 
lassen, wenn er vor glykolhaltigen Weinen warnt? Diesen Fragen wird bei der 
Untersuchung der einzelnen Zurechnungskonstellationen nachzugehen sein.

Die herausgearbeiteten Gründe der einzelnen Anwendungsbeispiele sind auf 
Gemeinsamkeiten zu prüfen. Lassen sich hierbei an verschiedenen Zurechnungs-
konstellationen ähnliche Begründungen für oder gegen eine Zurechnung auf-
decken, spricht dies für das Vorliegen eines vom Einzelfall abstrahierbaren 
Grundes. 

Die abstrakten Zurechnungsgründe werden dann inhaltlich in Relation gesetzt 
und bewertet. Aus ihnen soll in der Folge eine konsistente allgemeine Zurech-
nungslehre hergeleitet werden, welche sich aus den Erkenntnissen und Grund-
wertungen der untersuchten Zurechnungskonstellationen speist. Eine entspre-
chende inhaltliche Ausgestaltung ist um eine methodische Erläuterung zu ergän-
zen, um eine einwandfreie Anwendbarkeit sicherzustellen.

Sind abstrakte Wertungen zu einer auch methodisch anwendbaren Lehre zu-
sammengesetzt, so soll sie erprobt werden durch eine Anwendung im Recht der 
politischen Parteien. Drei bereits oben angesprochene Zurechnungskonstellatio-
nen, offen diskutierte Probleme aus der parteienrechtlichen Literatur, sollen hier 
mithilfe der gefundenen Methode untersucht und einer Lösung zugeführt wer-
den. Zum einen soll untersucht werden, wie weit der Parteibegriff reicht, das 
heißt welche Organisationen im Parteiumfeld sich die Partei zurechnen lassen 
muss. Zum zweiten soll es im Rahmen des Parteiverbots gemäß Art.  21 Abs.  2 
GG um die Frage gehen, unter welchen Bedingungen das Verhalten der Anhän-
ger der Partei zugerechnet wird, um eine Verfassungswidrigkeit zu begründen. 
Drittens und letztens wird die Frage zu klären sein, wann sich Parteien Wahl-
kampfaktionen Dritter – beispielsweise fremd gezahlte Plakatwerbung für eine 
Partei – als Spende im Sinne des Parteiengesetzes zurechnen lassen müssen.
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D. Methodische Anmerkungen

Die vorliegende Arbeit unterliegt in methodischer Hinsicht gewissen Besonder-
heiten. Sie enthält den Versuch, rechtsgebietsübergreifende Wertungen des ge-
samtrechtlichen Phänomens der Zurechnung aufzuspüren und diese in eine um-
fassende Zurechnungslehre einzuarbeiten.

Der Beginn der Arbeit ist dabei rechtstechnischer Natur, hierbei wird der Be-
griff der Zurechnung abgesteckt und als Rechtstechnik eingeführt (§  1). Die Un-
tersuchung der 13 Zurechnungskonstellationen im anschließenden Teil dagegen 
hat induktiven Charakter: Durch die Betrachtung der Anwendungsfälle (§  2) 
wird auf abstrakte Prinzipien geschlossen, welche im sich daran anschließenden 
dritten Teil näher dargestellt werden sollen (§  3). Durch die gesamtrechtliche 
Ausrichtung handelt es sich um einen „internen“ – nur auf das deutsche Recht 
bezogenen – Rechtsvergleich. Aus den induktiv erzeugten Erkenntnissen und 
Wertungen wird dann im vierten Teil eine Zurechnungslehre formuliert (§  4). 
Der fünfte Teil der Arbeit, die Anwendung auf das Parteienrecht, hat dagegen 
deduktiven Charakter (§  5). Hier soll durch die Anwendung der Zurechnungsleh-
re geprüft werden, ob die herausgearbeiteten Zurechnungsgründe bisher unge-
löste Zurechnungsprobleme sachgerecht zu lösen vermögen.



§  1 Zurechnung als Rechtstechnik

A. Rechtliche Konstruktion eines Zurechnungsbegriffs

I. Probleme eines einheitlichen rechtlichen Zurechnungsbegriffs

Zurechnung ist ein Begriff, der im rechtlichen, aber auch im philosophischen 
Kontext Verwendung findet. Dies erschwert die Destillation eines juristischen 
Kernbegriffs, mit dem methodisch einwandfrei gearbeitet werden kann. Dieses 
Problem stellt sich aber nicht nur durch die interdisziplinäre Nutzung des Be-
griffs, auch in der Rechtswissenschaft scheint das Phänomen der Zurechnung an 
sich unterbelichtet. Hier wird der „schillernde“1 Begriff zwar in allen erdenkli-
chen Rechtsbereichen verwendet, eine einheitliche Umschreibung oder gar eine 
allgemeingültige Definition ist aber – vielleicht gerade deswegen2 – nicht er-
sichtlich3, der Begriff hat teilweise je nach Rechtsgebiet unterschiedliche Bedeu-
tungsgehalte.4 Obgleich verschiedene Zurechnungskonstellationen große Ähn-
lichkeiten aufweisen, wird der Versuch, die Entwicklung von Zurechnungskrite-
rien von den einzelnen Bereichen abzukoppeln, bisher nicht unternommen.5 
Erforderlich ist dafür zunächst die Herausarbeitung eines eigenen, juristischen 
Zurechnungsbegriffs. Dazu gehört auch, die in der Literatur bestehenden Unter-
schiede in der Terminologie offenzulegen und zu einer einheitlichen Begriffsbil-
dung zu kommen.

Das erste Einfallstor des Begriffs im Recht liegt in den frühesten Stadien des 
Strafrechts und hier in der Frage der Zurechnung einer Tat zu einer Person bezie-

1 So Bohrer, DNotZ 1991, 124, 126.
2 Mit Nachweisen Moser, Konzernhaftung bei Kartellrechtsverstößen, 2017, S.  49.
3 Canaris, Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, 1971, S.  467 f. merkt etwa be-

reits 1971 an, dass die zivilrechtliche Zurechnungslehre noch „stark entwicklungsbedürftig“ 
sei. Er kritisiert die starke Fokussierung der Zurechnung auf spezielle Sachbereiche, ohne da-
von unabhängige Grundsätze herauszuarbeiten. Siehe statt vieler Grubert, Die Zurechnung von 
Verstößen im Kartell- und Vergaberecht, 2019, S.  10.

4 So statt aller Schüler, Die Wissenszurechnung im Konzern, 2016, S.  27.
5 Dies kritisiert auch Lange, Zweckveranlassung, 2014, S.  36, der einen entsprechenden 

Versuch jedenfalls für einige Konstellationen unternimmt.
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hungsweise zu einem Handeln.6 Mit diesem Grundproblem der Zurechnung ha-
ben sich schon die früher ansetzenden philosophischen Abhandlungen beschäf-
tigt.7 Die philosophische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Zurechnung 
soll hier – auch wegen des beschränkten Mehrwerts anhand der bereits reichhal-
tigen juristischen Literatur – ausgeklammert werden.

Im heutigen Recht taucht der Begriff nicht nur im Strafrecht – etwa in §  14 
StGB –, sondern auch im Zivilrecht (beispielsweise §  31 BGB) und im Öffentli-
chen Recht (etwa §  32 Abs.  1 S.  2 VwVfG) auf.8 Aber nicht nur die breite the-
matische Anwendbarkeit wirft Probleme auf, es ist daneben stets uneinheitlich, 
was zugerechnet wird und damit „Inhalt“ der Zurechnung ist. Bei den zivilrecht-
lichen Vorschriften der §  31 oder §  2789 wird beispielsweise das Handeln eines 
Subjekts auf ein anderes Subjekt übertragen, wohingegen bei §  166 BGB Wis-
sen zugeordnet wird. Bei §  855 BGB wird die Ausübung des Besitzes, also die 
tatsächliche Gewalt über eine Sache, durch den Besitzdiener dem Besitzherrn 
zugerechnet. Weitere Beispiele führen ins Unternehmensrecht, hier schlägt §  16 
Abs.  4 AktG Anteile dem herrschenden Unternehmen zu oder §  5 MitbestG 
rechnet die Arbeitnehmer der Konzernunternehmen dem herrschenden Unter-
nehmen hinzu.10 In Anbetracht der großen Unterschiede stellt sich auch hier die 
Frage, ob diese Konstellationen alle unter einen Begriff der Zurechnung gefasst 
werden können.

Daneben ist für den Rechtsanwender entscheidend, was Zurechnung für eine 
methodische Figur darstellt und in welchem Verhältnis sie zu anderen Methoden 
steht. Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen es keine geschriebenen An-

6 Bork, ZGR 1994, 237. Auch der Verweis auf die Ausführungen Kants zur Zurechnung 
erfreuen sich, obgleich sie in den meisten Fällen nicht weiter vertieft werden, großer Beliebt-
heit, siehe etwa Grubert, Die Zurechnung von Verstößen im Kartell- und Vergaberecht, 2019, 
S.  10; Schüler, Die Wissenszurechnung im Konzern, 2016, S.  27 f.; Hackel, Konzerndimensio-
nales Kartellrecht, 2012, S.  96 f.

7 Hruschka, Strukturen der Zurechnung, 1976, S.  1 f. spricht in Bezug auf die Etymologie 
von einem Überleben „vorstrafrechtlicher, ja vorjuristischer“ Begriffe. Kant, in: Weischedel 
(Hrsg.), Immanuel Kant Werke VIII, 1968, 334 beispielsweise versteht unter Zurechnung als 
imputatio das „Urteil, wodurch jemand als Urheber (causa libera) einer Handlung, die alsdann 
Tat (factum) heißt und unter Gesetze steht, angesehen wird“. Die Zurechnung wird dann aber 
im Rahmen der Kausalität behandelt. Kritisch dazu Larenz, Hegels Zurechnungslehre und der 
Begriff der objektiven Zurechnung, 1927, S.  61 ff.

8 Beispiele bei Bork, ZGR 1994, 237, 238.
9 Bei §  278 BGB wird gemeinhin nur von einer Zurechnung des Verschuldens gesprochen, 

tatsächlich erfolgt aber auch oder vornehmlich eine Zurechnung des pflichtwidrigen Verhaltens 
selbst, siehe Brox/Walker, Allgemeines Schuldrecht, 442021, §  20 Rn.  24; Looschelders, 
Schuldrecht – Allgemeiner Teil, 182020, §  23 Rn.  34. 

10 Die genannten Beispiele finden sich bei Bork, ZGR 1994, 237, 238; Bork, Allgemeiner 
Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 42016, Rn.  1322.
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haltspunkte gibt, wie die Zurechnung vorgenommen werden soll. Die Abgren-
zung zur Auslegung oder der Rechtsfortbildung ist daher näher zu beleuchten.

II. Grundkonstruktion der Zurechnung

Rechtliche Abhandlungen zum Thema Zurechnung gibt es einige, die meisten 
kreisen jedoch, wie angemerkt, um spezielle Zurechnungsprobleme. Die Aus-
breitung einer allgemeinen Zurechnungsdogmatik gerät dabei in den Hinter-
grund11, teilweise fehlen allgemeine Erwägungen zur Zurechnung vollständig, 
obgleich ein konkretes Zurechnungsproblem Gegenstand der Analyse ist12.

Am Anfang einer Zurechnung steht zunächst eine nicht zur Anwendung kom-
mende Norm N1, ein Tatbestand. Diese Norm enthält Rechtsfolgen13, ist also 
rechtlich erheblich14. Wendet man diese nun auf ein Rechtssubjekt S1 an und er-
füllt es den Tatbestand der Norm, besteht keine Notwendigkeit einer Zurech-
nung. Erfüllt es dagegen nicht alle Merkmale, dann treten die Rechtsfolgen nicht 
ein. Der Tatbestand wird aber möglicherweise dann erfüllt, wenn dem Subjekt 
Tatbestandsmerkmale (hin-)zugerechnet werden. Als Adressat der Zurechnung 
liegt eine Bezeichnung des Subjekts als Zurechnungsadressat15 nahe. Zugerech-
net werden die Merkmale regelmäßig von einem anderen Subjekt S2, welches die 
zugerechneten Merkmale erfüllt und im Folgenden Zurechnungssubjekt genannt 

11 Ähnliches beklagt Buck, Wissen und juristische Person, 2001, S.  106. Siehe auch zur 
Kritik von Canaris bereits oben §  1 Fn.  4.

12 Ohne allgemeinen Teil zur Zurechnung etwa Jung, Wissenszurechnung und Wissensver-
antwortung bei juristischen Personen, 2017; Bruns, Voraussetzungen und Auswirkungen der 
Zurechnung von Wissen und Wissenserklärungen im allgemeinen Privatrecht und im Privatver-
sicherungsrecht, 2007; Bruns, ZVersWiss 96 (2007), 485 ff.; Römmer-Collmann, Wissenszu-
rechnung innerhalb juristischer Personen, 1998. Ausführlich dagegen Buck, Wissen und juristi-
sche Person, 2001, S.  104 ff. und Bork, ZGR 1994, 237 ff. Knapper bereits Reinhardt, Wissen 
und Wissenszurechnung im öffentlichen Recht, 2010, S.  40 ff.; Henning, Wissenszurechnung 
im Verwaltungsrecht, 2003, S.  45 ff. Lediglich drei Seiten bei Hackel, Konzerndimensionales 
Kartellrecht, 2012, S.  96 ff.

13 Im Anschluss an Bork, ZGR 1994, 237, 238 zuletzt Hackel, Konzerndimensionales Kar-
tellrecht, 2012, S.  97; Schüler, Die Wissenszurechnung im Konzern, 2016, S.  28.

14 Henning, Wissenszurechnung im Verwaltungsrecht, 2003, S.  48; Moser, Konzernhaftung 
bei Kartellrechtsverstößen, 2017, S.  49.

15 Wie hier Baisch, Verjährungsbeginn der Ansprüche von AG und GmbH gegen ihre Ge-
schäftsleiter gemäß §  199 Abs.  1 BGB, 2018, S.  24; Goeckenjan, Revision der Lehre von der 
objektiven Zurechnung, 2017, S.  32. Vom Bezugsobjekt spricht Schüler, Die Wissenszurech-
nung im Konzern, 2016, S.  29, von Adressat etwa Bohrer, DNotZ 1991, 124, 126 oder von 
Zurechnungsobjekt zum Beispiel Buck, Wissen und juristische Person, 2001, S.  108; Baum, 
Die Wissenszurechnung, 1999, S.  40. Vom Zurechnungssubjekt spricht Hackel, Konzerndi-
mensionales Kartellrecht, 2012, S.  97.
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werden soll.16 Zurechenbare Tatbestandsmerkmale können auch zufällige Ereig-
nisse und damit nicht von einem zweiten Subjekt verantwortete Merkmale sein.17 
Es findet also teilweise eine Zusammenrechnung der Tatbestandsmerkmale der 
Rechtssubjekte und eine Zuordnung zu einem von ihnen statt. Voraussetzung 
dafür ist eine spezifische Verbindung zwischen S1 und S2 beziehungsweise zwi-
schen S1 und den zuzurechnenden Merkmalen, die eine derartige Übertragung 
von Tatbestandsmerkmalen ermöglicht und rechtfertigt.

Diese – freilich abstrakt gehaltene – Grundlegung lässt sich mit weiteren Ele-
menten anreichern. Die Norm, die am Anfang der Betrachtung steht, ist die 
Hauptnorm, welche teilweise auch als Grundnorm18 bezeichnet wird. Wegen der 
Verwechslungsgefahr mit der Verwendung durch Kelsen19 soll diese im Folgen-
den als Hauptnorm bezeichnet werden. Die Bezeichnung bringt zum Ausdruck, 
wo der Beginn der Zurechnungsoperation liegt: In der Hauptnorm nimmt diese 
ihren Anfang, sie ist das Zentrum der Zurechnungsoperation. Die Benennung als 
Hauptnorm deutet auch bereits das Verhältnis zur Zurechnung anordnenden 
Norm an. Letztere hat dienende Funktion und soll die Anwendung der Haupt-
norm absichern.

Durch die Heranziehung der Merkmale, welche durch S2 verwirklicht werden, 
wird die Anwendung auf S1 gesichert, die Rechtsfolge schlägt also auf S1 durch. 
Die gesamte Operation der Zurechnung ist dafür geschaffen, die Exekution der 
Hauptnorm sicherzustellen, weil dies aufgrund besonderer Wertungen, die noch 
näher zu untersuchen sind, angezeigt ist. Daneben bedarf es auch einer Regel, 
nach welcher die Hinzurechnung der Merkmale durchgeführt wird.20 Diese 
Norm, welche die Regeln der Zurechnung enthält, wird Zurechnungsnorm21 ge-

16 Ebenso bei Baisch, Verjährungsbeginn der Ansprüche von AG und GmbH gegen ihre 
Geschäftsleiter gemäß §  199 Abs.  1 BGB, 2018, S.  24; Schüler, Die Wissenszurechnung im 
Konzern, 2016, S.  29.

17 Dies sind Fälle der Risikozurechnung, etwa bei §§  287 S.  2, 300 Abs.  2, 447 BGB. Darauf 
weist zuletzt Bork, ZGR 1994, 237, 238; Bork, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
42016, Rn.  1323 hin. So auch bereits Canaris, Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, 
1971, S.  467 f. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 21923, S.  72 f. spricht von einer 
„Verknüpfung eines Seintatbestandes mit einem bestimmten Rechtssubjekt“, und hat bei dem 
Seintatbestand Verhalten eines anderen Subjekts aber auch objektive Zustände im Blick.

18 Bereits bezüglich dieser Benennung herrscht keine Einigkeit. Bei der grundlegenden Ar-
beit von Bork, ZGR 1994, 237, 239 wird sie als „bezogene Norm“ bezeichnet. Die Terminolo-
gie der Grundnorm geht zurück auf die ersten Ausarbeitungen zur Zurechnung von Olden-
bourg, Die Wissenszurechnung, 1934, S.  3. Als Grundnorm und später als Grundtatbestand 
bezeichnet bei Faßbender, Innerbetriebliches Wissen und bankrechtliche Aufklärungspflich-
ten, 2017, S.  25.

19 Kelsen, Reine Rechtslehre, 21960, S.  204.
20 Siehe etwa Henning, Wissenszurechnung im Verwaltungsrecht, 2003, S.  47.
21 Begrifflichkeit auch bei Bruns, Voraussetzungen und Auswirkungen der Zurechnung von 
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nannt22. Die Merkmale, die zugerechnet werden und damit Zurechnungsgegen-
stand23 sind, können ganz unterschiedlicher Natur sein, es kann sich um Willens-
erklärungen (etwa bei §  164 BGB und der Botenschaft)24, Verhalten (§§  31, 278 
BGB25), tatsächliche Gewalt (§  855 BGB) oder anderes handeln, weshalb eine 
Beschränkung auf Verhalten als Gegenstand der Zurechnung zu kurz griffe.

Damit ergibt sich folgende, verfeinerte Struktur einer Zurechnung: Bei der 
Subsumtion unter eine Hauptnorm N1 erfüllt der Zurechnungsadressat S1 nicht 
den Tatbestand dieser Norm. Gleichwohl gibt es Gründe, die eine Anwendung 
auf S1 angezeigt erscheinen lassen. Aufgrund der besonderen Beziehung zum 
Rechtssubjekt S2 werden die Merkmale, die S2 verwirklicht, so zusammenge-
rechnet und übertragen, als habe sie S1 selbst erfüllt. Diese Übertragung ordnet 
die Zurechnungsnorm Z1 an. Sie bestimmt damit beispielsweise, wer an der 
Übertragung teilnimmt, was übertragen wird und wann eine solche ausgeschlos-
sen ist.

Die Zusammenrechnung der Merkmale zur Erfüllung der Tatbestandsmerk-
male und damit verbunden die rechtliche Schaffung einer an sich nicht existie-
renden „Kollektivperson“26 ist per se rechtfertigungsbedürftig27, denn für das 
Subjekt S1 treten Rechtsfolgen der Norm N1 ein, obgleich S1 für sich genommen 
den Tatbestand gar nicht verwirklicht. Die materielle Rechtfertigung der Zurech-
nung ist der Zurechnungsgrund.28 Der Zurechnungsgrund beantwortet die Frage, 
warum S1 die Rechtsfolgen der Hauptnorm N1 treffen sollen.29 Zurechnungs-

Wissen und Wissenserklärungen im allgemeinen Privatrecht und im Privatversicherungsrecht, 
2007, S.  32. Als Zurechnungstatbestand bezeichnet bei Faßbender, Innerbetriebliches Wissen 
und bankrechtliche Aufklärungspflichten, 2017, S.  25.

22 Zur verwendeten Rechtstechnik bei den Zurechnungsnormen Bork, Allgemeiner Teil des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, 42016, Rn.  1324; Bork, ZGR 1994, 237, 239.

23 Die Begrifflichkeiten sind auch hier nicht einheitlich. Wie hier etwa Faßbender, Innerbe-
triebliches Wissen und bankrechtliche Aufklärungspflichten, 2017, S.  25; Goeckenjan, Revisi-
on der Lehre von der objektiven Zurechnung, 2017, S.  32. Der Zurechnungsgegenstand wird 
auch als Zurechnungsobjekt bezeichnet, siehe etwa Moser, Konzernhaftung bei Kartellrechts-
verstößen, 2017, S.  50; Hackel, Konzerndimensionales Kartellrecht, 2012, S.  98.

24 Dazu Medicus/Petersen, Allgemeiner Teil des BGB, 112016, Rn.  881 ff.
25 §  278 BGB spricht an sich nur von der Zurechnung von Verschulden, meint damit aber 

auch das Verhalten, siehe oben §  1 Fn.  10.
26 Zum Begriff siehe Joerden, in: Kaufmann/Renzikowski (Hrsg.), Zurechnung als Operati-

onalisierung von Verantwortung, 2004, S.  135, 137.
27 Bork, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 42016, Rn.  1325.
28 Die gleiche Terminologie nutzen beispielsweise Goeckenjan, Revision der Lehre von der 

objektiven Zurechnung, 2017, S.  290; Moser, Konzernhaftung bei Kartellrechtsverstößen, 
2017, S.  51.

29 Baisch, Verjährungsbeginn der Ansprüche von AG und GmbH gegen ihre Geschäftsleiter 
gemäß §  199 Abs.  1 BGB, 2018, S.  44; Henning, Wissenszurechnung im Verwaltungsrecht, 
2003, S.  47.
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